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§ 1 
Einführung



Erbrecht im Staatsexamen

§ 18 II Nr. 1c JAPO:

(2) Pflichtfächer sind:

1. aus dem Bürgerlichen Recht:
....
c) das Erbrecht (nur gesetzliche Erbfolge, rechtliche
Stellung des Erben, gewillkürte Erbfolge,
Pflichtteilsrecht sowie Wirkungen des Erbscheins
ohne Testamentsvollstreckung und ohne
Erbverzicht) in Grundzügen;

© sl2011Folie 3



Literatur (Auswahl)

© sl2011Folie 4

Brox/Walker
Erbrecht
24. Auf. 2010

Leipold
Erbrecht
18. Aufl. 2010

Lange/Kuchinke
Erbrecht
5. Aufl. 2001



Begriff des Erbrechts

Erbrecht im objektiven Sinn:

Gesamtheit aller privatrechtlichen Vorschriften, die den Übergang 
des Vermögens eines Menschen bei dessen Tod auf einen 
Rechtsnachfolger regeln.

Erbrecht im subjektiven Sinn:

Die Summe der Rechte und Pflichten, die dem Erben mit dem 
Erbfall aus dem objektiven Erbrecht erwachsen (z.B. § 311b V 
BGB)
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Art. 14 Abs. 1 GG

Das Eigentum und das Erbrecht 
werden gewährleistet. Inhalt und
Schranken werden durch die Gesetze 
bestimmt.

Verfassungsrechtliche Garantie des Erbrechts (Art. 14 I GG)

ƷErbrechtsgarantie als institutionelle Garantie:

Garantiert Existenz und Effektivität eines privaten Erbrechts

ƷErbrechtsgarantie als Individualgrundrecht:

Ʒ Vererbungsrecht (Testierfreiheit) 

Ʒ Passives Erbrecht (= das Recht, zu erben)

Ʒ Inhalts- und Schrankenbestimmungen sind zulässig (Art. 14 I
S. 2 GG), dürfen aber den Wesensgehalt nicht antasten (Art. 19 
II GG).

Ʒ Unzulässig wäre daher etwa eine ausschließliche
gesetzliche Erbfolge (so z.B. im „islamischen“ Recht) oder 
ein generelles Erbrecht des Staates. 

Ʒ Zulässig sind eine Erbschaftsteuer, solange sie nicht
konfiskatorisch wirkt, oder Beschränkungen der
Testierfreiheit wie z. B. durch das Pflichtteilsrecht.
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Verfassungsrechtliche Gewährleistung des Pflichtteilsrechts
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BVerfG NJW 2005, 1561:

„Die grundsätzlich unentziehbare und bedarfsun-
abhängige wirtschaftliche Mindestbeteiligung der Kinder 
des Erblassers an dessen Nachlass wird durch die 
Erbrechtsgarantie des Art. 14 Abs. 1 Satz 1 in 
Verbindung mit Art. 6 Abs. 1 GG gewährleistet.
…
Das Pflichtteilsrecht steht darüber hinaus in einem engen 
Sinnzusammenhang mit dem durch Art. 6 Abs. 1 GG 
gewährleisteten Schutz des Verhältnisses zwischen dem 
Erblasser und seinen Kindern.“



Rechtsquellen des Erbrechts

ƷArt. 14 I GG: Erbrecht als Grundrecht

Ʒ5. Buch des BGB (§§ 1922 ff.)

ƷPunktuelle Reformen zum 1.1.2010: 

ƷPflichtteilsrecht
ƷVerjährung
ƷErbauseinandersetzung: Berücksichtigung von Pflegeleistungen

aber auch in anderen Büchern des BGB:

Ʒz.B. Sachenrecht (§ 857 BGB), Familienrecht (§ 1371 BGB)

ƷErgänzend gelten natürlich auch die Regelungen des Allgemeinen Teils des BGB 
(Rechtsgeschäftslehre!) und des Schuldrechts (Leistungsstörungsrecht!)

und in anderen Gesetzen:

ƷLebenspartnerschaftsgesetz (§ 10 LPartG) 

ƷHGB (§ 22 HGB)

ƷHöferecht (Landesrecht gem. Art. 64 EGBGB) 

ƷVerfahrensregelungen im BGB, FGG (ab 1.1.2009: Gesetz über das Verfahren in 
Familiensachen und Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, FamFG), BeurkG

ƷInternationales Erbrecht in Artt. 17b, 25, 26 EGBGB; Haager
Testamentsformübereinkommen 1961
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Erbschaftssteuer: Steuerklassen
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Steuerklasse I Steuerklasse II Steuerklasse III

Wert des 
Vermögens in €

Ehegatte Kinder Enkel Geschwister
alle übrigen 
Erben

abzüglich Freibetrag 
von:

307.000 205.000 51.200 10.300 5.200

Steuersatz bei einem Vermögen

bis 52.000 7 % 7 % 7 % 12 % 17 %

bis 256.000 11 % 11 % 11 % 17 % 23 %

bis 512.000 15 % 15 % 15 % 22 % 29 %

bis 5.113.000 19 % 19 % 19 % 27 % 35 %

bis 12.783.000 23 % 23 % 23 % 32 % 41 %

bis 25.565.000 27 % 27 % 27 % 37 % 47 %

> 25.565.000 30 % 30 % 30 % 40 % 50 %
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> 25.565.000 30 % 30 % 30 % 40 % 50 %

Bundesverfassungsgericht vom 7. November 2006 – 1 BvL 10/02:

Die durch § 19 Abs. 1 ErbStG angeordnete Erhebung der 
Erbschaftsteuer mit einheitlichen Steuersätzen auf den Wert des 
Erwerbs ist mit dem Grundgesetz unvereinbar. Denn sie knüpft 
an Werte an, deren Ermittlung bei wesentlichen Gruppen von 
Vermögensgegenständen (Betriebsvermögen, Grundvermögen, 
Anteilen an Kapitalgesellschaften und land- und 
forstwirtschaftlichen Betrieben) den Anforderungen des 
Gleichheitssatzes nicht genügt. Der Gesetzgeber ist verpflichtet, 
spätestens bis zum 31. Dezember 2008 eine Neuregelung zu 
treffen. Bis zu der Neuregelung ist das bisherige Recht weiter 
anwendbar. 
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anwendbar. 

Der Gesetzgeber ist verpflichtet, eine Neuregelung spätestens bis 
zum 31. Dezember 2008 zu treffen. Dabei ist er 
verfassungsrechtlich gehalten, sich auf der Bewertungsebene 
einheitlich am gemeinen Wert als dem maßgeblichen 
Bewertungsziel zu orientieren. Dem Gesetzgeber ist es 
unbenommen, bei Vorliegen ausreichender Gemeinwohlgründe 
in einem zweiten Schritt der Bemessungsgrundlagenermittlung 
mittels Verschonungsregelungen den Erwerb bestimmter 
Vermögensgegenstände zu begünstigen. Die 
Begünstigungswirkungen müssen ausreichend zielgenau und 
innerhalb des Begünstigtenkreises möglichst gleichmäßig 
eintreten. Schließlich kann der Gesetzgeber auch mittels 
Differenzierungen beim Steuersatz eine steuerliche Lenkung 
verfolgen. 



Erbschaftssteuer: Steuerklassen

© sl2011Folie 13

Steuerklasse I Steuerklasse II Steuerklasse III

Wert des 
Vermögens in €

Ehegatte Kinder Enkel Geschwister
alle übrigen 
Erben

abzüglich Freibetrag 
von:

307.000 205.000 51.200 10.300 5.200

Steuersatz bei einem Vermögen

bis 52.000 7 % 7 % 7 % 12 % 17 %

bis 256.000 11 % 11 % 11 % 17 % 23 %

bis 512.000 15 % 15 % 15 % 22 % 29 %

bis 5.113.000 19 % 19 % 19 % 27 % 35 %

bis 12.783.000 23 % 23 % 23 % 32 % 41 %

bis 25.565.000 27 % 27 % 27 % 37 % 47 %

> 25.565.000 30 % 30 % 30 % 40 % 50 %

Bundesverfassungsgericht vom 7. November 2006 – 1 BvL 10/02:

Die durch § 19 Abs. 1 ErbStG angeordnete Erhebung der 
Erbschaftsteuer mit einheitlichen Steuersätzen auf den Wert des 
Erwerbs ist mit dem Grundgesetz unvereinbar. Denn sie knüpft 
an Werte an, deren Ermittlung bei wesentlichen Gruppen von 
Vermögensgegenständen (Betriebsvermögen, Grundvermögen, 
Anteilen an Kapitalgesellschaften und land- und 
forstwirtschaftlichen Betrieben) den Anforderungen des 
Gleichheitssatzes nicht genügt. Der Gesetzgeber ist verpflichtet, 
spätestens bis zum 31. Dezember 2008 eine Neuregelung zu 
treffen. Bis zu der Neuregelung ist das bisherige Recht weiter 
anwendbar. 

Der Gesetzgeber ist verpflichtet, eine Neuregelung spätestens bis 
zum 31. Dezember 2008 zu treffen. Dabei ist er 
verfassungsrechtlich gehalten, sich auf der Bewertungsebene 
einheitlich am gemeinen Wert als dem maßgeblichen 
Bewertungsziel zu orientieren. Dem Gesetzgeber ist es 
unbenommen, bei Vorliegen ausreichender Gemeinwohlgründe 
in einem zweiten Schritt der Bemessungsgrundlagenermittlung 
mittels Verschonungsregelungen den Erwerb bestimmter 
Vermögensgegenstände zu begünstigen. Die 
Begünstigungswirkungen müssen ausreichend zielgenau und 
innerhalb des Begünstigtenkreises möglichst gleichmäßig 
eintreten. Schließlich kann der Gesetzgeber auch mittels 
Differenzierungen beim Steuersatz eine steuerliche Lenkung 
verfolgen. 

Neuregelung durch das ErbStRG 2009:

ƷErhöhung der Freibeträge
ƷErhöhung der Steuertarife
ƷHeranziehung des „gemeinen Werts“ bei Immobilien
ƷHeranziehung des aktuellen Rückkaufswerts bei 

Lebensversicherungen
ƷVerschonungsregelungen bei Immobilienvermögen und 

Betriebsvermögen



Steuerklasse I
Steuerklasse 
II

Steuerklasse III

Wert des Vermögens 
in €

Ehegatte Kinder Enkel Geschwister
alle übrigen 
Erben

abzüglich Freibetrag 
von:

307.000 
(500 000)

205.000
(400 000)

51.200
(200 000)

10.300
(20 000)

5.200
(20 000)

Steuersatz bei einem Vermögen

bis 52.000 (75 000) 7 % 7 % 7 % 12 % (30 %) 17 % (30 %)

bis 256.000 (300 000) 11 % 11 % 11 % 17 % (30 %) 23 % (30 %)

bis 512.000 (600 000) 15 % 15 % 15 % 22 % (30 %) 29 % (30 %)

bis 5.113.000 (6 Mio) 19 % 19 % 19 % 27 % (30 %) 35 % (30 %)

bis 12.783.000 (13 Mio) 23 % 23 % 23 % 32 % (50 %) 41 % (50 %)

bis 25.565.000 (26 Mio) 27 % 27 % 27 % 37 % (50 %) 47 % (50 %)

> 25.565.000 (26 Mio) 30 % 30 % 30 % 40 % (50 %) 50 % (50 %)

Erbschaftssteuer: Steuerklassen und Freibeträge nach der Reform 
(1.1.2009)
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Erhöhung der 
Freibeträge

Erhöhung der 
Steuersätze
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Erhöhung der 
Freibeträge

Erhöhung der 
SteuersätzeSteuerklasse II/III 

als „Verlierer der 
Reform“



Geregelt im EGBGB sowie in mulitaleralen (Testamentsform) und
bilateralen (zB Türkei) Staatsverträgen

Ʒ Art. 25 I EGBGB: Staatsangehörigkeitsprinzip

Ʒ Gesamtverweisung (Art. 4 I EGBGB) : Rückverweisung, 
Weiterverweisung und Nachlaßspaltung denkbar.

Ʒ Art. 25 II EGBGB: Beschränkte Rechtswahlmöglichkeit bei inl. 
unbewegl. Vermögen.

Ʒ Testamentsform: Privilegiert nach Art. 26 EGBGB bzw. Haager 
Testamentsformübereinkommen („favor testamenti“)

Für die Nachlaßplanung ist zu beachten:

Ʒ In Deutschland ist also häufig ausländisches Erbrecht
anzuwenden (Grenze: Art. 6 EGBGB, sog. „ordre public“)

Ʒ Im Ausland wird für den Nachlaß Deutscher nicht zwingend 
deutsches Recht angewendet (zB bei dortiger Geltung des
Wohnsitzprinzips, etwa England, Frankreich, USA).

Internationales Erbrecht: Grundstruktur
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In Planung: EG-VO über das Internationale 
Erbrecht (sog. „Rom IV-VO“): Vorschlag für eine 
VO über die Zuständigkeit, das anzuwendende 
Recht, die Anerkennung und Vollstreckung von 
Entscheidungen und öffentlichen Urkunden in 
Erbsachen sowie die Einführung eines Europäischen 
Nachlasszeugnisses v. 14.10.2009.
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